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Eine Studie des Walliser Tourismus-Observatoriums zeigt, dass sich das Schweizer Angebot 
auf der Zimmervermietungsplattform Airbnb zwischen Oktober 2014 und Oktober 2015 
praktisch verdoppelt hat. Allein im Kanton Basel-Stadt gab es Ende Oktober 2015 sage und 
schreibe 1‘140 Kurzzeit-Mietobjekte mit insgesamt 2‘041 Betten. Das Airbnb-Bettenangebot 
in Basel entspricht mittlerweile fast einem Drittel der hiesigen Hotelkapazitäten! 

Gegen eine private Kurzzeit-Vermietung von Zimmern oder Wohnungen ist meiner Ansicht 
nach nichts einzuwenden, z.B. wenn jemand ein freies Zimmer in seinem Haus hat oder 
während der Baselworld seine Wohnung vermietet. Allerdings wirft die gewerbsmässige 
Zimmervermietung über Plattformen wie Airbnb verschiedene Fragen auf. 

Innovation und unternehmerische Initiative sind zu begrüssen, doch müssen wir auch 
fortschrittliche Lösungen finden, um die Rechte der Konsumenten zu schützen, etablierte 
Qualitätsstandards zu sichern und gleichzeitig darauf zu achten, dass für alle Unternehmen 
die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten. 

Auf Airbnb gibt es immer mehr Anbieter mit gewerblicher Relevanz. Schweizweit werden 
19 Prozent der Objekte von einem Anbieter vermietet, der über zwei und mehr 
Vermietungsobjekte verfügt. Es gibt sogar Anbieter, die mehrere Dutzend Objekte anbieten 
und letztlich nichts anderes als Hoteliers sind – einfach mit dem Unterschied, dass sich ihre 
Zimmer auf verschiedene Standorte verteilen. 

Die schleichende Industrialisierung von Kurzzeit-Vermietungen ist eine Tatsache. Dabei 
gehen die Konsumenten doch eigentlich von authentischen Erfahrungen bei privaten 
Gastgebern aus. Sie wissen nicht, dass dieses Versprechen oft gefälscht ist, denn die 
wahren Identitäten hinter den freundlichen Host-Profilen sind oft unbekannt. So entfernt sich 
die "Sharing Economy" von ihrer Ursprungsidee. 

Die Kommerzialisierung der Kurzzeit-Vermietung birgt nicht nur Risiken für die 
Konsumenten, sondern befördert auch einen unlauteren Wettbewerb zum Nachteil der 
professionellen Gastgeber und wird negative Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation 
im Gastgewerbe haben.  

Vielerorts werden zudem die Auswirkungen von Airbnb und ähnlichen Plattformen auf den 
Wohnungsmarkt und die Gentrifizierung von "Szene-Quartieren" diskutiert. Airbnb wird 
beispielsweise mitverantwortlich gemacht für die explodierenden Mietpreise in Städten wie 
Berlin, Hamburg oder München. Besonders vorangetrieben wird diese Entwicklung durch 
sogenannte "Multi-Owners", die sich dadurch auszeichnen, dass sie mehrere Mietobjekte 
gleichzeitig anbieten. 

Als Reaktion auf die aktuelle Situation rufen die wichtigsten europäischen 
Fachorganisationen im Gastgewerbe dazu auf, einen klaren und fairen Wettbewerbsrahmen 
gegenüber dem Hotelsektor zu schaffen. Sie fordern insbesondere gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sowie eine nachhaltige und verantwortungsvolle Entwicklung der 
"Sharing Economy".  

Zu den relevanten Schlüsselfragen, die von der öffentlichen Hand und der Gesellschaft 
beantwortet werden müssen, zählen die Notwendigkeit der Registrierung und der 
statistischen Messung der wirtschaftlichen Aktivitäten, die Einhaltung von 
Sicherheitsstandards und die Gefahrenabwehr sowie steuerliche Verpflichtungen, der Schutz 
der Arbeitnehmerrechte und die Wahrung der Lebensqualität in den Stadtteilen. 

Auch Unternehmen der Sharing Economy haben ihren Teil zum Wohl der Gesamtwirtschaft 
und der Gesellschaft beizutragen, indem sie zum Beispiel die Sicherheit der Gäste 
gewährleisten, die Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung respektieren, fairen 
Wettbewerb gegenüber dem stark reglementierten Beherbergungsgewerbe akzeptieren 
sowie die Interessen der Gesellschaft achten. Selbstverständlich geht es auch um die 
korrekte Einhaltung der Steuerpflicht und die Wahrung von Arbeitnehmerrechten. 



In diesem Zusammenhang erlaube ich mir, dem Regierungsrat folgende Fragen zu stellen: 

- Wie beurteilt der Regierungsrat die Entwicklung der Sharing Economy, insbesondere 
im Beherbergungsbereich? 

- Wie lässt sich die Sharing Economy optimal in unser Wirtschaftssystem und die 
bestehende Gesetzgebung integrieren? 

- Ist dem Regierungsrat bekannt, wie viele gewerbsmässige Anbieter es in Basel im 
Bereich der Kurzzeit-Zimmervermietung gibt?  

- Gibt es für die Basler Verwaltung verbindliche Kriterien, ab wann ein Kurzzeit-
Zimmervermieter als gewerbsmässig gilt? 

- Wie beurteilt der Regierungsrat vor dem Hintergrund steigender Zahlen sogenannter 
"Multi-Owners" die Auswirkungen von Plattformen wie Airbnb auf den Wohnungsmarkt 
und die Lebensqualität in einzelnen Stadtteilen? 

- Wie stellt die Regierung sicher, dass die gewerbsmässigen Anbieter im Bereich der 
privaten Kurzzeit-Vermietungen ihren Steuerverpflichtungen nachkommen?  

- Kann sich der Regierungsrat Registrierungs- oder gar Genehmigungsprozesse für 
private Zimmervermieter vorstellen?  

- Wie werden in Basel der Brandschutz und die Hygiene bei Kurzzeit-Vermietern in 
Basel kontrolliert?  

- Wie stellt der Regierungsrat sicher, dass gewerbsmässige Kurzzeit-Vermieter 
Arbeitnehmerrechte respektieren? 

- Hält es der Regierungsrat angesichts der boomenden Zimmervermietung über Airbnb 
und der damit verbundenen touristischen und volkswirtschaftlichen Bedeutung für 
angebracht, die Übernachtungen in solchen Objekten statistisch zu erfassen? 

- Gibt es in Basel-Stadt eine klare Trennung zwischen Wohn- und Gewerbeimmobilien? 
Wenn ja, wie wird sichergestellt, dass diese Trennung eingehalten wird? 
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